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Wahlbekanntmachung
1.	 	Am	Sonntag,	den	24.09.2017	findet	die	Wahl	zum	19.	Deutschen	Bundestag	statt.	

Die	Wahl	dauert	von	8:00	bis	18:00	Uhr.
2.	 Die	Stadt	Wolmirstedt	ist	in	9	allgemeine	Wahlbezirke	eingeteilt.	
	 1)	Wahllokal	01	-	Sportlerheim	Elbeu
	 2)	Wahllokal	02	-	Diesterweg-Grundschule
	 3)	Wahllokal	03	-	Gutenberg-Schule
	 4)	Wahllokal	04	-	Leibniz-Sporthalle
	 5)	Wahllokal	05	-	AWG-Treff,	Farsleber	Str.	21
	 6)	Wahllokal	06	-	Turnhalle	an	der	Harnisch-Schule
	 7)	Wahllokal	07	-	Feuerwehrgerätehaus	Mose
	 8)	Wahllokal	08	-	Weber´s	Hof
	 9)	Wahllokal	09	-	Kindertagesstätte	„Kleine	Elbstrolche“,	Glindenberg
	 	In	 den	Wahlbenachrichtigungen,	 die	 den	Wahlberechtigten	 bis	 31.08.2017	 über-

sandt	worden	sind,	sind	der	Wahlbezirk	und	der	Wahlraum	angegeben,	in	dem	die	
Wahlberechtigten	zu	wählen	haben.

	 Es	kommen	keine	Wahlgeräte	zum	Einsatz.
	 	Der	Briefwahlvorstand	 tritt	zur	Ermittlung	des	Briefwahlergebnisses	am	Wahltag	

um	14.00	Uhr	im	Landkreis	Börde,	Gerikestraße	104,	39340	Haldensleben	zusam-
men.

3.	 	Jeder	Wahlberechtigte,	der	keinen	Wahlschein	besitzt,	kann	nur	in	dem	Wahlraum	
des	Wahlbezirks	wählen,	in	dessen	Wählerverzeichnis	er	eingetragen	ist.

	 	Die	Wahlberechtigten	haben	zur	Wahl	ihre	Wahlbenachrichtigung	mitzubringen	und	
ihren	Personalausweis	oder	ein	amtliches	Dokument	(etwa	Reisepass	oder	Führer-
schein)	bereitzuhalten.	

	 	Die	Wahlbenachrichtigung	soll	bei	der	Wahl	abgegeben	werden.
	 	Gewählt	wird	mit	amtlichen	Stimmzetteln.	Jeder	Wahlberechtigte	erhält	am	Wahl-

tag	im	zuständigen	Wahlraum	einen	amtlichen	Stimmzettel	ausgehändigt.
	 	Jede	wahlberechtigte	Person	hat	eine	Erststimme	und	eine	Zweitstimme.
	 	Der	Stimmzettel	enthält	jeweils	in	der	Reihenfolge	der	Wahlvorschlagsnummern
a)	 	für	die	Wahl	im	Wahlkreis	in	schwarzem	Druck	die	Namen	der	Bewerber	der	zu-

gelassenen	 Kreiswahlvorschläge	 unter	Angabe	 der	 Partei,	 ggf.	 auch	 ihrer	 Kurz-
bezeichnung,	bei	Bewerbern,	die	nicht	für	eine	Partei	auftreten,	die	Bezeichnung	
„Einzelbewerber”	und	rechts	von	dem	Namen	jedes	Bewerbers	einen	Kreis	für	die	
Kennzeichnung,

b)	 	für	die	Wahl	nach	Landeslisten	in	blauem	Druck	die	Bezeichnung	der	Parteien,	ggf.	
auch	ihre	Kurzbezeichnungen	und	jeweils	die	Namen	der	ersten	fünf	Bewerber	der	
zugelassenen	Landeslisten	und	links	von	der	Parteibezeichnung	einen	Kreis	für	die	
Kennzeichnung.

	 Der	Wähler	gibt
3.1	 die	Erststimme	in	der	Weise	ab,
	 	dass	er	auf	dem	 linken	Teil	des	Stimmzettels	 (Schwarzdruck)	durch	ein	 in	einen	

Kreis	gesetztes	Kreuz	oder	auf	andere	Weise	eindeutig	kenntlich	macht,	welchem	

Bewerber	sie	gelten	soll,	und
3.2	 die	Zweitstimme	in	der	Weise,
	 	dass	er	auf	dem	rechten	Teil	des	Stimmzettels	(Blaudruck)	durch	ein	in	einen	Kreis	

gesetztes	Kreuz	oder	auf	andere	Weise	eindeutig	kenntlich	macht,	welcher	Landes-
liste	sie	gelten	soll.

	 	Der	Stimmzettel	muss	vom	Wahlberechtigten	in	einer	Wahlkabine	des	Wahlraums	
oder	in	einem	besonderen	Nebenraum	unbeobachtet	gekennzeichnet	und	in	gefalte-
tem	Zustand	so	in	die	Wahlurne	gelegt	werden,	dass	die	Kennzeichnung	von	Um-
stehenden	nicht	erkannt	werden	kann.	In	der	Wahlkabine	darf	nicht	fotografiert	oder	
gefilmt	werden.

4.	 	Die	Wahlhandlung	sowie	die	im	Anschluss	an	die	Wahlhandlung	erfolgende	Ermitt-
lung	und	Feststellung	des	Wahlergebnisses	im	Wahlbezirk	sind	öffentlich.	Jeder	hat	
Zutritt,	soweit	das	ohne	Beeinträchtigung	des	Wahlgeschäfts	möglich	ist.	Während	
der	Wahlzeit	sind	in	und	an	dem	Gebäude,	in	dem	sich	der	Wahlraum	befindet,	so-
wie	unmittelbar	vor	dem	Zugang	zu	dem	Gebäude	jede	Beeinflussung	der	Wähler	
durch	Ton,	Schrift	oder	Bild	sowie	jede	Unterschriftensammlung	verboten.

5.	 	Wahlberechtigte,	die	einen	Wahlschein	haben,	können	an	der	Wahl	im	Wahlkreis,	in	
dem	der	Wahlschein	ausgestellt	ist,

a)	 durch	Stimmabgabe	in	einem	beliebigen	Wahlbezirk	dieses	Wahlkreises	oder
b)	 durch	Briefwahl
	 teilnehmen.
	 	Wer	durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	 sich	von	der	Gemeinde	einen	amtlichen	

Stimmzettel,	 einen	amtlichen	Stimmzettelumschlag	 sowie	einen	amtlichen	Wahl-
briefumschlag	beschaffen	und	seinen	Wahlbrief	mit	dem	Stimmzettel	(im	verschlos-
senen	Stimmzettelumschlag)	und	dem	unterschriebenen	Wahlschein	so	rechtzeitig	
der	auf	dem	Wahlbriefumschlag	angegebenen	Stelle	übersenden,	dass	er	dort	späte-
stens	am	Wahltag	bis	18:00	Uhr	eingeht.	Der	Wahlbrief	kann	auch	bei	der	angege-
benen	Stelle	abgegeben	werden.	

6.	 	Jeder	Wahlberechtigte	kann	das	Wahlrecht	nur	einmal	und	nur	persönlich	ausüben	
(§	14	Abs.	4	des	Bundeswahlgesetzes)

	 	Wer	unbefugt	wählt	oder	sonst	ein	unrichtiges	Ergebnis	einer	Wahl	herbeiführt	oder	
das	Ergebnis	verfälscht,	wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geld-
strafe	bestraft.	Der	Versuch	ist	strafbar	(§	107	a	Abs.	1	und	3	des	Strafgesetzbuches).

Stadt	Wolmirstedt,	den	05.09.2017

      
M.	Stichnoth
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Ausweisung der NATURA 2000-Gebiete mittels Landesverordnung (N2000-LVO 
LSA) – Auslegung des Verordnungsentwurfes

Die	Unterschutzstellung	der	NATURA	2000-Gebiete	in	Sachsen-Anhalt	nach	§	32	Abs.	
4	BNatSchG	i.	V.	m.	§	23	Abs.	2	NatSchG	LSA	und	§	15	Abs.	4	NatSchG	LSA	geschieht	
mit	einem	öffentlichen	Beteiligungsverfahren.	Verfahrensführer	ist	das	Landesverwal-
tungsamt	Sachsen-Anhalt	(Obere	Naturschutzbehörde).

Der	Verordnungsentwurf,	 einschließlich	 der	Anlagen	 und	 der	 dazugehörigen	Karten,	
liegt	vom	4.	Oktober	2017	bis	einschließlich	4.	Dezember	2017	während	der	Sprech-
zeiten	in	der	Stadtverwaltung	Wolmirstedt,	Raum	001	(Altbau),	August-Bebel-Straße	25	
in	39326	Wolmirstedt,	zur	allgemeinen	Einsichtnahme	aus.	

Sprechzeiten:
Montag	 09.00	–	11.30	Uhr	und	13.30	–	15.30	Uhr
Dienstag	 09.00	–	11.30	Uhr	und	13.30	–	17.30	Uhr
Mittwoch	 09.00	–	11.30	Uhr	und	13.30	–	15.00	Uhr
Donnerstag	 09.00	–	11.30	Uhr	und	13.30	–	15.30	Uhr
Freitag	 09.00	–	11.30	Uhr	

Zur	gleichen	Zeit	liegen	die	Unterlagen	bei	der	Oberen	Naturschutzbehörde	des	Landes-
verwaltungsamtes,	Zimmer	95,	Dessauer	Straße	70,	06118	Halle	(Saale)	zur	allgemei-
nen	Einsichtnahme	aus.	

Sprechzeiten:
Montag	bis	Donnerstag		 8:00	–	12:00	Uhr	und	13:00	–	15:00	Uhr	
Freitag		 8:00	–	12:00	Uhr

Während	dieser	Zeiten	kann	jedermann	bei	der	Stadtverwaltung	Wolmirstedt	oder	der	
Oberen	Naturschutzbehörde	Bedenken	und	Anregungen	(Einwendungen)	als	Stellung-
nahme	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	vorbringen.

Unter	 der	 Internetadresse	www.online-beteiligung.de/natura-lsa	wird	 vom	4.	Oktober	
2017	bis	 4.	Dezember	2017	 ein	 zusätzlicher	Online-Service	 angeboten.	Hierbei	 kön-
nen	alle	Dokumente	des	Verordnungsentwurfes	online	eingesehen	und	Einwendungen	
ebenfalls	 digital	 und	 somit	 papierlos	 abgegeben	werden.	Das	 Landesverwaltungsamt	
empfiehlt	diesen	Service	zu	nutzen.

      
M.	Stichnoth	 												Siegel	 Wolmirstedt,	den	05.09.2017
Bürgermeister
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